
365 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 

des Finanz-' und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (293 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Gehalts
gesetz 1956 geändert wird (24. Gehaltsgesetz-

Novelle) 

und 

über die Regierungsvorlage (323 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Gehalts
gesetz 1956 geändert wird (26. Gehaltsgesetz-

Novelle) 

Die Bundesregierung ha't am 3. Mai 1972 den 
Entwurf einer 24. Gehaltsgesetz-Novelle im 
N:wionalrat ei>ngebrach~, wdch,e ,die Durchfüh
rung der am 2. Septemher 1971. unlterzeichneten 
Ver,einbarung ,des Verha!lidlungskomitees I~er 
Gebietskörperschaften und ,des Verhandlungs
ausschussesder vier Gewerk'schahen des öffent
lichen Dienstes zum Inhalt hat. Weiters hat die 
Bundesregierung am 24. Mai 1972 den Entwurf 
einer 26. Gehalt:Sgesetz-Novelle im Nationalrat 
eingebracht, ,der ,die in ,der V,ereinlbarung vom 
2. September 1971 gegebene Zusage einer Neu
regelung der Abgel~ung der Mehrleistungen 
(Neufassung ,des § 18 des Geha:ltsgesetzes 1956) 
·ent'hält. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat diese 
heiden, ,inhaltlich zusammengehörenden Vorlagen 
am 7. Juni 1972 in Gegenwart des Bundesmini
sters für F,inanzen Dr. A n dr ° s c;h sowie der 
Frau Staatssekretär Kar 1 der Vor'beratung 
unterzogen. An der Debatte beteil~gten sich außer 
,den Berich,tersta:ttern A!bgoordneten M 0 >n d 1 
(für die 24. Gehaltsgesetz-Novelle) und Abge
ol1dneten 0 r t n e r (für die 26 .. Gehaksgesetz
Novelle) die .Nbgeor,dneten Robert W eis z, 
Suppan, Dr. Bro.esigke, Dipl.-Ing. Dohor 
Z i ,t t m a y r, San cl rn eie rund H ahn sowie 
Bundesminister Dr. A nd ,r 0 5 C h und Fra'u. 

Ortner 
Berimterstatter 

Staatssekretär Kar 1. Abgeol1dneter Robert 
W eis z beantragt, ,die 24. Gehaltsgesetz-Novelle 
und die 26. Gehaltsgesetz-NoveUe zu einem 
Gesetzentwurf zusammenzufassen. AußeI'dem 
brachüe er gemeinsam mit den Abgeordneten 
S u pp a n ·und Dr. B r 0 es i g k e Zus~tzanträge 
betr.effend Einfügung einer neuen Z. 13 a und 
betreffend Ergänzung Ider VoHziehungsklause1 
im Hinblick auf die Kanzlei ,des Präsidenten des 
N ationalra:tesein. 

Zum § 16 des Geha1tsgesetzes wUI'de einver
nehmlich festgelegt: Ausgehend von ,der Tat
sache, daß im. gesamten Bereich des Arbeits
rechtes für Dienstnehmer eine 42,stündige bzw. 
ah 1975 eine 40stündige Arbeitszeit gilt, i~t der 
Ausschuß der Auffassung, ,daß bei Beamten
gruppen, wie bei ,den Richtern und Staatsan
wälten, bei ·denen eine zeitmäßig festgelegte 
Arbeitszeit nicht besteht, eine Vergütung für 
zeitmäßige Mehrl.eisrungen ,im Rahmen einer 
analogen Anwendung der Pauschalierung von 
ObeI'stuflidenvergütungen dem Sinn der Neu
regelung entspricht. 

Bei der AhsDimmung wUl1den die 24. Gehal~
.~esetz-Novelle (293 ,der Beilagen) und die 
26. Gehahsgesetz-Novelle (323 der BeilaJgen) als 
zusammengefaßter Gesetzentwurf unter Berück
sich,t,igung ,der gemeinsamen Anträge der Abge
ol1dneten Robert W e ,i.s z, S u p pan und Dok
tor B r 0 e s i g k ·e einstimmig angenommen. Dar
aus ergibt 'sich ·der heigedruck,te Gesetzestext. 

AIs Er.gebn~s seiner Beratung steHt der A:UI'l

'schuß somit ,den An t r a :g, ,der Nationalrat 
woUe dem a n g e s chI 0 S sen enG es e Jt z
e n't w u r f die verfassungsmäßige ZU9Dimmung 
erteilen. 

W[en, am 7. Juni 1972 

Dr. Tull 
Obmann 

'j. 

365 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 12

www.parlament.gv.at



2 365 der Beilagen 

). 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1972, 
mit dem das Gehaltsgesetz 1956 geändert 

wird (24. Gehaltsgesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. XXI 
1972, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Der Monatsbezug besteht aus dem Gehalt 
und allfälligen Zulagen (Dienstalterszulagen, 
Dienstzulagen, Verwaltungsdienstzulage, Ver
wendungszulage, Ergänzungszulagen, Exekutiv-

. dienstzulage, Heeresdienstzulage, Omnibuslen
kerzulage, Wachdienstzulage, Truppendienstzu
lage, Truppenverwendungszulage, Haushaltszu
lage, Teuerungszulagen)." 

2. § 13 b erhält folgende Fassung: 

"Verjährung 

§ 13 b. (1) Der Anspruch auf Leistungen ver
jährt, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren 
geltend gemacht wird, nachdem die anspruchs
begründende Leistung erbracht worden oder· der 
anspruchsbegründende Aufwand entstanden ist. 

(2) Das Recht auf Rückforderung zu Unrecht 
entrichteter Leistungen (§ 13 a) verjährt nach drei 
Jahren ab ihrer Entridltung. 

(3) Was trotz Verjährung geleistet worden ist, 
kann nidlt zurückgefordert werden." 

3. An die Stelle der §§ 15 bis 20 treten fol
gende Bestimmungen: 

"Nebengebühren 

§ 15. (1) Nebengebühren sind 
1. die überstundenvergütung (§ 16), 
2. die Pausdlalvergütung für verlängerten 

Dienstplan (§ 16 a), 
3. die Sonn- und . Feiertagsvergütung (Sonn

und Feiertagszulage)(§ 17), 

4. die Journaldienstzulage (§ 17 a), 
5. die Bereitschaftsentschädigung (§ 17 b), 
6. die Mehrleistungszulage (§ 18), 
7. die Belohnung (§ 19), 
8. die Erschwerniszulage (§ 19 a), 
9. die Gefahrenzulage (§ 19 b), 

10. die Aufwandsentschädigung (§ 20), 
11. die Fehlgeldentschädigung (§ 20 a), 
12. der Fahrtkostenzuschuß (§ 20 b), 
13. die Jubiläumszuwendung (§ 20 c). 

(2) Die unter Abs. 1 Z. 1, 4 bis 6 und 8 his 11 
angeführten Nebengebühren sowie die im Abs. 1 
Z. 3 angeführte Sonn- und Feiertagsvergütung 
können pauschaliert werden, wenn die Dienst
leistungen, die einen Ansprudl auf eine solche 
Nebengebühr begründen, dauernd oder so regel
mäßig erbracht werden, daß die Ermittlung 
monatlicher Durchschnittswerte möglich ist. Die 
Pausdlalierung bedarf der Zustimmung des Bun
deskanzlers und des Bundesministers für 
Finanzen. Die Festsetzung einheitlicher Pauschale 
für im wesentlichen gleichartige Dienste ist zu
lässig. Bei pausdlalierten überstundenvergütun
gen ist zu bestimmen, welcher Teil der Vergü
tung den überstundenzuschlag darstellt. 

(3) Das Pauschale hat den ermittelten DUrch
schnittswerten unter Bedachtnahme auf Abs. 5 
angemessen zu sein und ist· 

1. bei Pauschalierung der überstundenvergü
tung und der Sonn- und Feiertagsver
gütung in einem Hundertsatz des Gehaltes 
zuzüglich einer allfälligen Dienstalterszulage, 
Dienstzulage, Verwaltungsdienstzulage, Ver
wendungszulage, Ergänzungszulage, . Exe
kutivdienstzulage, Heeresdienstzulage, 
Omnibuslenkerzulage, Truppendienstzulage, 
Truppenverwendungszulage, Wachdienstzu
lage und Te~erungszulage, 

2. bei Pauschalierung von Nebengebühren ge-. 
. mäß Abs. 1 Z. 2, 4 bis 6, 3 und 9 in einem 

Hundertsatz des Gehaltes (einschließlich all
fälliger Teuerungszulagen) der Gehalts
stufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung und 
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365 der Beilagen 3 

3. bei den übrigen Nebengebühren in einem 
Schillingbetrag 

festzusetzen. 

(4) Pauschalierte Nebengebühren sind mit dem 
jeweiligen Monatsbezug im voraus auszuzahlen. 

(5) Der Anspruch auf pauschalierte Neben
gebühren wird durch einen Urlaub, während 
dessen der Beamte den Anspruch auf Monats
bezüge behält, oder eine Dienstverhinderung 
auf Grund eines Dienstunfalles nicht berührt. 
Ist der Beamte aus einem anderen Grund länger 
als einen Monat vom Dienst abwesend, so ruht 
Jie pauschalierte Nebengebühr von dem auf den 
Ablauf dieser Frist folgenden Monatsersten bis 
zum Letzten des Mon~tes, in dem der Beamte 
Jen Dienst wieder antritt. 

(6) Die pauschalierte Nebengebühr ist neu zu 
hemessen, wenn sich der ihrer Bemessung 
zugrunde liegende Sachverhalt wesentlich geän
dert hat. Die Neubemessung wird im Falle der 
Erhöhung der pauschalierten Nebengebühr mit 
dem auf die Knderung folgenden Monatsersten, 
in allen anderen Fällen mit dem auf die Zustel
lung des' Bescheides folgenden Monatsersten 
wirksam. 

(7) Der Bundeskanzler und der Bundes
minister für Finanzen haben, soweit ihnen eine 
Mitwirkung bei der Zuerkennung oder Bemes
sung von Nebengebühren zukommt, dafür zu 
sorgen, daß eine gleichmäßige Behandlung der 
Bundesbeamten im Bereiche sämtlicher Bundes
,dienststellen gewährleistet ist. 

überstundenvergütung 

§ 16. (1) Dem Beamten gebührt für über
·stunden (§ 28 Abs. 6 der Dienstpragmatik, RGBl. 
Nr. 15/1914, in der Fassung der Dienstprag
matik-Novelle 1972, BGBl. Nr. XXX/1972), die 
nicht bis zum Ende des auf die Leistung der 
überstunden folgenden Monates durch Freizeit 

aus dem Gehalt zuzüglich einer allfälligen im 
§ 15 Abs. 3 angeführten Zulage des Beamten. 
Der überstundenzuschlag beträgt 

1. für überstunden außerhalb· der Nachtzeit 
50. v. H. und 

2. für überstunden während der Nachtzeit 
100 v. H. 

der Grundvergütung. 

(4) Abrechnungszeitraum für die überstunden
vergütung ist der Kalendermonat. Die im Kalen
dermonat geleisteten überstunden sind zusam
menzuzählen. Für Bruchteile von überstunden, 
die sich dabei ergeben, gebührt dem Beamten 
der verhältnismäßige Teil der überstundenver
gütung. 

(5) Die Teilnahme an Empfängen und gesell
schaftlichen Veranstaltungen begründet, auch 
wenn sie dienstlich notwendig ist, keinen An
spruch auf überstundenvergütung. 

Pauschalvergütung für verlängerten Dienstplan 

§ 16 a. (1) Beamten, für die ein Dienstplan 
gemäß § 28 Abs. 5 der Dienstpragmatik gilt, 
gebührt für die über die im § 28 Abs. 2 der 
Dienstpragmatik angeführte Wochendienstzeit 
hinausgehende, in den Dienstplan fallende Zeit, 
eine monatliche Pauschal vergütung. 

(2) Bei der Festsetzung der Pauschalvergü
tung ist auf das Ausmaß und die Intensität der 
Inanspruchnahme Bedacht zu nehmen. Eine ein
heitliche Festsetzung der Höhe der Pauschalver
gütung für Beamte gleicher Verwendungsgrup
pen ist zulässig. 

(3) Die Festsetzung der Pauschalvergütung be
darf der Zustimmung des Bundeskanzlers und 
des Bundesministers für Finanzen. 

(4) Auf die Pauschalvergütung ist § 15 Abs. 2 
letzter Satz und Abs. 3 bis 6 anzuwenden. 

ausgeglichen werden, eine überstundenvergütung. Sonn- und Feiertagsvergütung (Sonn- und 
'Soweit nicht dienstliche Interessen entgegen- Feiertagszulage) 
'Stehen, kann die Frist für den. Freizeitausgleich 
auf Antrag des Beamten oder mit dessen Zustim- § 17. (1) Soweit im Abs. 4 nichts anderes be-
mung erstreckt werden. stimmt ist, gebührt dem Beamten für jede 

.Stunde der Dienstleistung an einem Sonntag 
(2) überstunden außerhalb der Nachtzeit oder gesetzlichen Feiertag an Stelle der über

,(22.00 bis 6.00 Uhr) sind vor überstunden in der stundenvergütung nach § 16 eine Sonn- und 
Nachtzeit auszugleichen. überstunden an Sonn- Feiertagsvergütung. 
und Feiertagen sind nicht durch Freizeit aus zu- (2) Die Sonn- und Feiertagsvergütung besteht 
gleichen. aus der Grundvergütung nach § 16 Abs. 4 und 

(3) Die überstundenvergütung besteht aus der einem Zuschlag. Der Zuschlag beträgt für Dienst
-Grundvergütung und dem überstundenzuschlag. leistungen bis einschließlich der achten Stunde 
Die Grundvergütung für die überstunde ist 100 v. H. und ab der neunten Stunde 200 v. H. 
Jurch die Teilung des die Bemessungsgrundlage der Grundvergütung. . 
bildenden Betrages durch die 4'33fache Anzahl (3) Ist bei mehrschichtigem Dienst oder bei 

,der für den Beamten gemäß § 28 Abs. 2 der Wechseldienst (§ 28 Abs. 4 der Dienstpragmatik) 
. Dienstpragmatik geltenden Wochenstundenzahl regelmäßig an Sonn- und Feiertagen Dienst zu 

.. zu ermitteln. Die Bemessungsgrundlage besteht leisten und wird der Beamte turnusweise zu sol-

2 
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4 365 der Beilagen 

men Sonn-und Feiertagsdiensten unter Gewäh- smädigung, deren Höhe nam der Dauer der 
rung einer entsprechenden' Ersatzruhezeit ein- Bereitsmaft zu bemessen ist, 
geteilt, so gilt der Dienst an dem Sonn- und (4) Die Bemessung der Bereitsmaftsentsmädi
Feiertag als Werktagsdienst; wird der Beamte gungen nam den Abs. 1 bis 3 bedarf der Zustim
während der Ersatzruhezeit zur Dienstleistung mung des Bundeskanzlers und des' Bundes
herangezogen, so gilt dieser Dienst als Sonntags- ministers für Finanzen. 
dienst. 

(4) Dem unter Abs. 3 fallenden Beamten, der 
an einem Sonntag oder gesetzlimen Feiertag 
Dienst leistet, gebührt für jede Stunde einer 
solchen Dienstleistung eine Sonn- oder Feiertags
zulage im Ausmaß von 1·5 v. T. des Gehaltes 
der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V zuzüglich 
einer allfälligen T etierungszulage. 

(5) Die Abs. 4 und 5 des § 16 sind sinngemäß 
anzuwenden. 

Journaldienstzulage 

§ 17 a. (1) Dem Beamten, der außerhalb. der 
im Dienstplan vorgesmriebenen Dienststunden 
zu einem Journaldienst herangezogen wird, ge
bührt für die im Journaldienst enthaltene Bereit
smaftszeit und Dienstleistung an Stelle der Ver
gütungen nam den §§ 16 und 17 eine Journal
dienstzulage. 

(2) Die Höhe der Journaldienstzulage ist unter 
Bedachtnahme auf die Dauer des Dienstes und 
die durmschnittlime Inanspruchnahme während 
dieses Dienstes festzusetzen; ihre Bemessung be
darf der Zustimmung des Bundeskanzlers und 
des Bundesministers für Finanzen. 

Bereitsmaftsentsmädigung 

§ 17 b. (1) Dem Beamten, der sim außerhalb 
der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienst
stunden auf Anordnung in einer Dienststelle 
oder an einem bestimmten anderen Ort aufzu
halten hat, um bei Bedarf auf der Stelle seine 
dienstlime Tätigkeit aufnehmen zu können, 
gebührt hiefür an Stelle der in den §§ 16 bis 
17 a bestimmten Nebengebühren eine Bereit
schaftsentschädigung, bei deren Bemessung auf 
die Dauer der Bereitschaft Bedamt zu nehmen 
ist. 

(2) Dem Beamten, der sich außerhalb der im 
Dienstplan . vorgeschriebenen Dienststunden so
wohl in seiner Wohnung erreichbar zu halten, 
als auch von sich aus bei Eintritt von ihm zu 
beobachtender Umstände seine dienstliche Tätig
keit aufzunehmen hat, gebiihrt hiefür an Stelle 
der in den §§ 16 bis 17 a bestimmten Neben
gebühren eiIie Bereitschaftsentschädigung, bei 
deren Bemessung auf die Dauer der Bereitsmaft 
und die Häufigkeit allenfalls vorgeschriebener 
Beobachtungen Bedacht zu nehmen ist. 

(3) Dem Beamten, der sim außerhalb der im 
Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden er
reimbar zu halten hat (Rufbereitschaft), gebührt 
hiefür an Stelle der in den §§ 16 bis 17 a 
bestimmten Nebengebühren eine Bereitschaftsent-

Mehrleistungszulagen 

§ 18. (1) Dem Beamten, der eine in fachlicher 
Hinsicht zumindest gute Leistung erbringt, die -
bezogen auf eine Zeiteinheit - in mengen
mäßiger Hinsicht erheblim über der Normal
leistung liegt, gebührt eine Mehrleistungszulage. 

(2) Bei der Bemessung der Mehrleistungs
zulage ist auf das Verhältnis der Mehrleistung 
zur Normalleistung Bedacht zu nehmen. Die 
Bemessung der Mehrleistungszulage bedarf der 
Zustimmung des Bundeskanzlers und des 
Bundesministers für Finanzen. 

Belohnung 

§ 19. (1) Belohnungen können in einzelnen 
Fällen Beamten für außergewöhnliche Dienst
leistungenzuerkannt werden. 

(2) Bei der Festsetzllng der Höhe der Beloh
nting ist auf die Bedeutung der Dienstleistung 
Rücksicht zu nehmen.' 

Ersmwerniszulage 

§ 19 a. (1) Dem Beamten, der seinen Dienst 
unter besonderen körperlichen Anstrengungen 
oder sonstigen besonders. erschwerten Umstän
den verrichten muß, gebührt eine Erschwernis
zulage. 

(2) Bei der Bemessung der Erschwerniszulage 
ist auf die Art und das Ausmaß der Erschwernis 
angemessen Rücksicht zu nehmen. Die Bemessung 
der Erschwerniszulage bedarf der Zustimmung 
des Bundeskanzlers und des Bundesministers für 
Finanzen. 

Gefahrenzulage 

§ 19 b. (1) Dem Beamten, der Dienste verrim
tet, die mit besonderen Gefahren für Gesund
heit und Leben verbunden sind, gebührt eine 
Gefahrenzulage. . 

(2) Bei der Bemessung der. Gefahrenzulage ist 
auf die Art und das Ausmaß der Gefahr ange
messen Rücksicht zu nehmen. Die Bemessung der 
Gefahrenzulage bedarf der Zustimmung des 
Bundeskanzlers und des Bundesministers für 
Finanzen. 

Aufwandsen:tsmädigung 

§ 20. (1) Der Beamte hat Anspruch auf Ersatz 
des Mehraufwandes, der ihm in Ausübung des 
Dienstes oder aus Anlaß der Ausübung des 
Dienstes notwendigerweise entstanden ist. 
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365 der Beilagen 5 

, (2) Der Ersatz des Mehraufwandes, der einem 
Beamten durch eine auswartige Dienstver
tung oder eine Versetzung entsteht, wird durch 
ein besonderes Bundesgesetz geregelt. 

Fehlgeldentschädigung 

§ 20 a. (1) Dem Beamten, der in erhebiichem 
Ausmaß mit der Annahme oder Auszahlung 
von Bargeld, mit dem Verschleiß von Wert
zeichen oder mit der Einlösung von Wertpapieren 
und Zinsscheinen, beschäftigt ist, gebührt zum 
Ausgleich von Verlusten, die ihm durch ent
schuldbare Fehlleistungen im Verkehr mit Par
teien und im inneren Amtsverkehr entstehen 
können, eine Fehlgeldentschädigung. 

(2) Die Fehlgeldentschädigung ist unter 
Zugrundelegung von Erfahrungswerten nach 
Billigkeit zu bemessen. Die Bemessung bedarf 
der Zustimmung des Bundeskanzlers und des 
Bundesministers für Finanzen. 

Fahrtkosterizuschuß 

§ 20 b. (1) De~' Beamten gebührt em Fahrt
kostenzuschuß, wenn 

1. die Wegstrecke zwischen der Dienststelle und 
der nächst gelegenen Wohnung mehr als zwei 
Kilometer beträgt, 

2. er diese Wegstrecke an den Arbeitstagen 
regelmäßig zurücklegt und 

3. die notwendigen monatlichen· Fahrtauslagen 
für das billigste öffentliche Beförderungs
mittel, das für den Beamten zweckmäßiger
weise in Betracht kommt, den Fahrtkosten
anteilübersteigen, den der Beamte nach 
Abs. 3 selbst zu tragen hat. 

(2) Soweit für Wegstrecken zwischen der 
nächsigelegenen Wohnung und der Dienststelle 
ein öffentliches Beförderungsmittel nicht in Be
tracht kommt und diese Wegstrecken in einer 
Richtung mehr als zwei Kilometer betragen, sind 
die monatlichen Fahrtauslagen hiefür nach den 
billigsten für Personenzüge zweiter Klasse in 
Betracht kommenden Fahrtkosten - gemessen 
an der kürzesten Wegstrecke - zu ermitteln. 

(3) Der Fahrtkostenan'teil, den der Beamte 
selbst zu tragen hat (Eigenanteil), ist durch Ver
ordnung der Bundesregierung mit dem Betrag 
festzusetzen, dessen, Tragung \lollen Beamten 
billigerweise zumutbar ist. 

(4) Die Höhe des monatlichen Fahrtkosten
zuschusses ist durch Abzug des Eigenanteiles von 
den notwendigen monatlichen Fahrtauslagen 
(Abs. 1 Z. 3) zu ermitteln. 

(5) Der Beamte ist vom Anspruch auf Fahrt
kostenzuschuß ausgeschlossen, solange er 

nung der Bundesregierung vom 27. Sep
tember 1955, BGB!. Nr. 203, und der 
Bundesgesetze vom 21. April 1967, BGB!. 
Nr. 158, und vom 12. Mai 1971, BGB!. 
Nr. 192, hat, oder 

2. aus Gründen, die er selbst zu vertreten ha,t, 
. mehr als 20 km außerhalb seines Dienst
ortes wohnt. 

(6) Der' Beamte hat den Anspruch auf Fahrt
kostenzuschuß jeweils für ein Kalendervierteljahr 
- bei sonstigem Verlust - binnen drei Monaten 
nach Ablauf dieses Kalendervierteljahres geltend 
zu machen. Der Auszahlungsbetrag ist auf volle 
Schillinge in der Weise zu runden, daß Beträge 
unter 50 Groschen unberücksichtigt bleiben und 
Beträge von 50 und mehr Groschen auf den 
nächsten vollen Schillingbetrag ergänzt werden. 

(7) Der Fahrtkostenzuschuß gilt als Aufwands
entschädigung. 

, Jubiläumszuwendung 

§ 20 c. (1) Dem Beamten kann aus Anlaß der 
Vollendung einer Dienstzeit von 25 und 40 Jah
ren für treue Dienste eine Jubiläumszuwendung 
gewährt werden. Die Jubiläumszuwendung be
trägt bei einer Dienstzeit von 25 Jahren 50 v. H. 
und bei einer Dienstzeit von 40 Jahren 
100 v. H. des Monatsbezuges, der dem Beamten 
für den Monat gebührt, in den das Dienstjubi
läum fällt. 

(2) Zur Dienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen: 
1. die im bestehenden Dienstverhältnis zurück

gelegte Zeit, soweit sie für die Vorrückung 
wirksam ist, einschließlich der als Richter
amtsanwärter zurückgelegten Zeit, die ge
mäß § 42 Abs. 3 zweiter Satz erster Halb
satz für die Vorrückung nicht wirksam ist, 

2. die im § 12 Abs. 2 angeführten Zeiten, so
weit sie für die Ermittlung des Vorrückungs
stichtages berücksichtigt wurden, 

3. die in Teilbeschäftigung in einem Dienst
verhältnis zu einer inländischen Gebiets
körperschaft zurückgelegten Zeiten, soweit 
sie für die Vorrückung wirksam sind, 

4. die im Ausbildungs- oder Dienstverhältnis 
zu einer inländischen Gebietskörperschaft 
zuriickgelegten Zerten, ,die für die Vorrük
kung bloß deshalb 'nicht wirksam sind, weil 
sie vor der Vollendung des 18. Lebens
jahres liegen oder durch die Anwendung 
der übersteIlungsbestimmungen für die Vor
rückung unwirksam geworden sind, 

5. Dienstzeiten als Hochschulassistent, die ge
mäß § 49 für die Vorrückung nicht wirksam 
sind, 

1. Anspruch auf Leistungen nach den §§ 22 
und 34 der Reisegebührenvorschrift 1955, 
BGB!. Nr. 133, in der Fassung der Verord- I 

6. die in einem Unternehmen zurückgelegte 
Zeit, wenn das Unternehmen vom Bund 
übernommen worden und der Bund gegen-
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6 365 der Beilagen 

über den Dienstnehmern in die Rechte des 
Dienstgebers eingetreten,ist. 

(3) Die Jubiläumszuwendung im Ausmaß von 
100 v. H. des Monatsbezuges kann auch gewährt 
werden, wenn der Beamte nach einer Dienstzeit 
von mindestens 35 Jahren aus dem Dienststand 
ausscheidet. In diesem Fall ist der Jubiläums
zuwendung der Monatsbezug im Zeitraum des 
Ausscheidens aus dem Dienststand zugrunde zu 
legen. 

(4) Hat der Beamte die Voraussetzung für die 
Gewährung emer Jubiläumszuwendung erfüllt 
und ist er gestorben, ehe die Jubiläumszuwen
dung ausgezahlt worden ist, so kann die Jubi
läumszuwendung seinen versorgungsberechtigten 
Hinterbliebenen zur ungeteilten Hand ausgezahlt 
werden." '. 

4. Die Tahellen im § 28 Albs. 3 erhalten fol
gende Fassung: 

in der Verwendungsgruppe 

in der in der 
Dienstklasse Gehaltsstufe EID I c I B I A 

Schilling 

1 2958 3166 3498 - -
2 3065 3341 3687 - -

I 3 3172 3516 3876 - -
4 3279 3691 4065 - -
5 3386 3866 4254 - -

1 3493 4041 4443 4263 -
2 3561 4148 4560 4493 -

TI 3 3629 4255 4677 4723 -
4 3697 4362 4794 4954 -
5 3765 4469 4911 - -
6 3833 4576 5028 - -

I 1 3901 4683 5145 5184 5782 
2 3969 4790 5262 5414 6069 
3 4037 4897 5379 5645 6356 
4 4105 5004 5496 5875 -

III 5 4173 5111 5613 6106 -
6 4241 5218 - - -
7 4309 5325 - - -
8 4377 - - - -
9 4445 - - - -

in der Dienstklasse 

in der I I J I I Gehaltsstufe IV V VI VII VIII IX 
I----~----~--~~--~----~---

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

5432 
5730 
6029 
6336 
6643 
6950 
7257 
7565 
7872. 

7565 
7872 
8179 
8486 
8793 
9100 
9408 
9715 

10022 

Schilling 

9408 
9715 

10022 
10422 
10823 
11223 
11623 
12024 
12424 

11623 
12024 
12424 
13305 
14186 
15068 
15949 
16830 
17711 

15949 
16830 
17711 
19042 
20372 
21703 
23034 
24364 

23034 
24364 
25695 
27026 
28356 
29687 

genußfähige Dienstzulage. Sie beträgt bei Beam
ten 

der Dienst- I Schilling klassen 

I und 11 

I 
420 

III bis V 578 
VI bis IX 735 

(2) Die Dienstzulage nach Abs. 1 gebührt nicht 
für Zeiträume, für die der Beamte gemäß § 85 d 
Anspruch auf Heeresdienstzulage hat. 

Verwendungszulage, Verwendungs;tbgeltung 

§ 30 a. (1) Dem Beamten gebührt eine ruhe-
genußfähige Verwendungszulage, wenn er 
dauernd 

1. in erheblichem Ausmaß Dienste verrichtet, 
die einer höheren Verwendungsgruppezuzu
ordnen sind, 

2. einen Dienst verrichtet, der regelmäßig nur 
von Beamten emer höheren Dienstklasse 
erwartet werden kann, oder 

3. ein besonderes Maß an Verantwortung für 
die Führung der Geschäfte der Allgemeinen 
Verwaltung zu tragen hat und diese Verant~ 
wortung über dem Ausmaß an Verantwor
tung liegt, das Beamte in gleicher dienst
und besoldungsrechtlicher Stellung tragen. 

(2) Die Verwendungszulage ist mit Vorrük
kungsbeträgen oder halben V örrückungsbeträgen 
der Dienstklasse und Verwendungsgruppe zu 
bemessen, der der Beamte angehört; sie darf in 
den Fällen des Abs. 1 Z. 1 und 2 Je drei 
Vorrückungsbeträge und im Falle des Abs. 1 Z.3 
vier Vorrückungsbeträge nicht übersteigen. Die 
Verwendungszulage nach Abs. 1 Z. 3 kann auch 
m Hundertsätzen des Gehaltes der Gehalts
stufe 2 der Dienstklasse V einschließlich emer 
allfälligen Teuerungszulage bemessen werden, 
wenn dies im . Hinblick auf den Grad der höheren 
Verantwortung erforderlich ist; sie darf in die
sem Fall 50 v. H. dieses Gehaltes nicht über
steigen. Innerhalb dieser Grenzen· ist die Ver
wendungszulage nach Abs. 1 Z. 1 und 2 nach 
der Höherwertigkeit der Leistung, die 
Verwendungszulage nach Abs. 1 Z. 3 nach dem 
Grad der höheren Verantwortung und unter 
entsprechender Bedachtnahme auf die vom Beam
ten in zeitlicher oder mengenmäßiger Hinsicht 
zu erbringenden Mehrleistungen zu bemessen. 
Die Bemessung bedarf der Zustimmung des 
Bundeskanzlers und des Bundesministers für 

5. An Idie SteIle des § 30 tl'\eten folgende Finanzen. 
Bestimmungen: 

"Verwaltungsdienstzulage 

§30. (.1) Dem Beamten der Allgemeinen Ver
waltunggebührt neben dem Gehalt eine ruhe-

(3) Durch die Verwendungszulage nach Abs. 1 
Z. 3 gelten alle Mehrleistungen des Beamten in 
zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als abge
golten. 
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365 der Beilagen 7 

(4) Die Verwendungszulage ist neu Zu bemes
sen, wenn der Beamte befördert, überstellt oder 
auf einen anderen Dienstposten versetzt wird. 

(5) Leistet der Beamte die im Abs. 1 erwähnten 
Dienste ni mt dauernd, aber mindestens während 
eines Kalendermonates, so gebührt ihm hiefür 
eme nimt ruhegenußfähige Verwendungsabgel
tung, für deren Bemessung die Bestimmungen 
des Abs. 2 maßgebend sind." 

6. Im § 38 Abs. 1 wiI1d in Z. 2 :der Betrag von 
,,295 S" durm den Beüug von ,,371 S" ersetzt. 

7. Im § 38 a kbs. 1 wird in Z. 2 der Betrag 
von ,,221 S" durm ,den Betmlg von ,,278 Sec 
ersetzt. 

8. D~'e Tabelle :im § 39 Ahs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der in der 
Dienstklasse Gehaltsstufe 

I 

II 

III 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

in der Verwendungsgruppe 

Pt I P2 I P3 I P4 I PS I P6 

Schilling 

3380 3273 3166 3122 3040 2958 
3555 3448 3341 3229 3147 3065 
3730 3623 3516 3336 3254 3172 
3905 3798 3691 3443 3361 3279 
4080 3973 3866 3550 3468 3386 

4255 4148 4041 3657 3575 3493 
4362 4255 4148 3725 3643 3561 
4469 4362 4255 3793 3711 3629 
4576 4469 4362 3861 3779 3697 
4683 4576 4469 3929 3847 3765 
4790 4683 4576 3997 3915 3833 

4897\4790 4683 4065 3983 3901 
5004 4897 4790 4133 4051 3969 
5111 5004 4897 4201 4119 4037 
5218 5111 5004 4269 4187 4105 
5325 5218 5111 4337 4255 4173 
5432 5325 5218 4405 4323 4241 
5539 5432 5325 4473 4391 4309 
5646 5539 5432 4541 4459 4377 
5944 5837 5730 4609 4527 4445 

9. § 40 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) Die Bestimmungen der §§ 30 bis 31, des 
§ 32 A:bs. 1 und 4 und der §§ 33 bis 37 sind auf 
die Beamten in handwerklimer Verweiliduilig mit 
,der Maßgabe sinngemäß anzuweiliden, daß die 
Verwendungsgruppen P 3 :bis PI der Ver
wenduiligsgruppe D und ,die Verw,endungs
gruppen P 6 bis P 4 der Verwendungsgruppe E 
entspl'emen. " 

10. ,im § 41 werdenctie Beträge von ,,4900 S" 
und ,,5000 S" ,durmdie Beträge von ,,6169 S" 
und ,,6294 S" ersetzt. 

11. Die Tabelle im§ 42 A'hs. 2 erhält folgende 
Fa·s'Sung: 

in der Gehaltsstufe I Schilling 

1 = 6798 
2 7087 
3 7377 
4 7667 
5 7956 
6 8246 
7 8535 
8 8825 
9 9114 

10 9439 
11 9764 
12 10089 
13 10413 
14 10738 
15 11063 
16 11388 

12. Im § 43 wird der Betralg von ,,440 S" durch 
den Betrng von ,,554 S"eI1setlit. 

13. D~e Tabelle im § 44 AOO. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der Dienstzulagenstufe 

in der 
t 

\ 
2 

\ 
3 

\ 
4 

\ 
s Standesgruppe 

I 
Schilling 

2 689 1298 1994 - -
3 2105 2655 3539 4421 5085 
4 3539 4421 5525 6855 -
5 7295 10058 12931 - -
6 15032 - - - -
7 17685 - - - -
8 20999 - - - -

13 a. Dem § 44 wird angefügt: 
,,(8) § 30 a ist auf Richter und Staatsanwälte 

sinngemäß anzuwenden." 

14. Die Tabelle im § 48 Albs. 1 erhält folgende 
Fass'ung: 

in der Ge
halts.tufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Hochschul· 
assistenten 

5944 
6220 
6496 
7046 
7596 
8696 
9246 
9797 

10347 
10897 
11447 
11997 
12547 
13097 
13337 
13576 
13815 
14954 

für 

I ao. Hochschul- \ 
professoren 

Schilling 

11047 
11424 
11802 
12180 
12557 
12935 
13313 
14194 
15075 
15956 
16838 

-
-

-
-
-
-
-

o. Hochschul. 
professoren 

14194 
15075 
15956 
16838 
17719 
19041 
20362 
21684 
23006 
24328 

-
-
-
-
-
-
-
-
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8 365 der Beilagen 

15. Im § SO Ahs. 2 wel'den die Beträge von 
,,2108 S" und ,,1053 S"durch die Betr~e ,,2654 S" 
und" 1326 S"ersetilt. " ' 

16. Die Tahelle im § 55 Abs. 1 ,ethäih folgende 
Fassung: 

'E in der Ve:rwendungsgruppe 

1li L3 IL 2b llL 2b ZIL 2b 31L 2. lILZ. 21 LI 1 L PA ~"" " .. "".<: 
,S t3 Schilling 

1 3777 4405 4658 4891 5036 5241 5825 6999 
2 3978 4663 4980 5213 5287 5581 6127 7352 
3 4179 4921 5302 5535 5539 5921 6429 7704 
4 4381 5179 5625 5858 5791 6260 6933 8309 
5 4582 5470 6028 6260 6169 6739 7436 8913 
6 4822 5761 6430 6663 6546 7217 7940 9517 
7 5061 6051 6833 7066 6924 7696 8443 10121 
8 5300 6342 7236 7469 7302 8174 8947 10726 
9 5539 6633 7639 7872 7679 8652 9526 11418 

10 5778 6924 8042 8275 8057 9131 10181 12110 
11 6017 7215 8445 8677 8560 9735 10835 12866 
12 6257 7631 8927 9160 9064 10339 11490 13621 
13 6559 8048 9409 9642 9567 10943 12144 14376 
14 6861 8465 9891 10124 10071 11548 12799 15132 
15 7163 8881 10373 10606 10575 12152 13454 15887 
16 7465 9298 10855 11088 11078 12807 15430 17801 
17 7767 9715 11337 11570 11582 13461 16311 18757 
18 - - - - - - 17193 19714 

17. Im § 56 Abs. 2 werden die Beträge von 
,,922 S" und ,,527 S" ,durch ,d,j,e Beträge von 
,,1161 S" und ,,663 S" ersetzt. 

18. § 57 Abs. 2 erhält folgende Faissung: 
,,(2) Die Dienstzulage beträgt: 

a) für Leitter der Verwend,ung~gru ppe LPA 

in den Gehaltsstufen I ih der Gehalts-
in der Dienst_! 1 bis 8 I stufe 13 
%ulagengruppe 9 bis 12 

Schilling 

I 3155 3373 3580 
II 2840 3038 3223 
III 2523 2699 2865 
IV 2207 2360 2509 
V 1893 2022 2146 

b) für Leiter ,der Verwendun~sgruppe L 1 

in den Gehaltsstufen I ab der Gehalts-
in der Dienst_! 

1 bis 8 I stufe 13 
zulagengruppe 9 bis 12 

Schilling 

I 2630 2811 2984 
II 2367 2532 2686 
III 2102 2250 2388 
IV 1839 1968 2091 
V 1579 1686 1789 

c) für Leiter der Verwendungsgruppen L 2 a 2, 
L 2 ob 3 und L 2 b 2 

in den Gehaltsstufen I "ab der Gehalts-
in der Dienst.! I stufe '13 
zulagengruppe 1 bis 8 9 bis 12 

Schilling 

I 1287 1392 1499 
II 1055 1139 1225 
III 848 911 976 
IV 709 760 813 
V 592 634 677 

d) für Leieter der Verwendungsgruppen L 2 a 1· 
, undL 2 bl 

in den GehaitSstufen I ab der in den Gehaltsstufe 13 
Dienstzulagen~ 1 bis 8 9 bis 12 

gruppen 
Schilling 

I 1001 1094 1177 
II 846 916 978 
III 706 763 814 
IV 589 638 677 
V 424 458 488 

e) für Leiter ,der Verwendung~gruppe L 3 

in den Gehaltsstufen 
in der 

Dienstzulagen~ 1 bis 10 11 bis 15 
I ab der 

Gehaltsstufe 16 

gruppe 
Schilling 

I 793 811 864 
II 589 609 653 
III 551 565 599 
IV 397 407 432 
V 277 282 298 
VI 193 203 220 

19. Im § 58 Abs. 2 wel'den dJie Beträge von 
,,225 S" und ,,412 S" durch rdie Beträge von 
,,283 S" und ,,519 S'~ ersetZJt.' 

20. § 58 Albs. 4 erhält foIgenrde Fassung: 

, ,,(4) Dte Dienstzulage beträgt 
inden Gehalt'~tu<fen 1 hiJs 5 .......... 315 S, 
inden Gehalustufen 6 bts 11, . . . . . . . . .. 441 S, 
ab der Gehaksstufe 12 .............. 629 S; 
sie erhöht !Sich bei Iden im Albs. 3 lü. a genannten 
Fremdsprachlehrerna'n Polyltechnieschen Lehr
gängen und bei 'den ,im Albs. 3 lit. c genannten 
Arbeits,Lehrerinnen an Polytechnischen Lehrgän
gen und an hauswirtschaftlichen Beruf.sschulen 
um 154 S." ' 

21. Im § 59 Albs. 2 wird der Betrag von ,,743 S" 
durch den Betrag von ,,935 S" ersetZ1\:. . 

22. Im § 59 Albs. 7 werden die Beträge rin lit. a 
von ,,250 S", in lrt. ob von ,;380 S" und in lrt. c 
V'On ,,520 S" durch ,die Beträge von ,,315 S", 
,,478 S" und ,,655 S" ersetzt. 

23. Im § 59 Abs. 8 wird der Betrag von 
,,250 S" durch den Betrag von ,,315 S" ersetzt. 

24. Im § 59 Abs. 9 wil1dder Betra:g von ,,380 S" 
durch den Betrag von ,,478 S" ersetzt. 

25. Im § 59 Abs. 12 wiI1d Ider Betrag von 
,,300 S",durch den Betrag von ,,378 S" ersetzt. 

26. Die Tabelle im § 60 Abs. 1 erhält fol~ende 
Fassung: 

in den Fällen der lit. 

a und b 
c 

in den Gehaltsstufe~ I ab der Gehaltsstufe 

1 bis 9 / 10 

283 . 
519 

Schilling 

327 
519 
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27. Im § 60 Albs. 3' weI1den ,die Beträge von 34. § 72 Abs. 2erhäldoligende,Fassung: 
,,147 S" und ,,122 S" ,durch die Beträge von ,,(2) § 29 Abs. 1 UIid4 und § 30 a gelt(!n auch 
,,185S" unid ,,154 S"e.rsetzt. für Wachebeamte." 

28. Die Tabelle im § 60 .,Albs. 4 erhäk folgende 35.1m§ 73 Abs. '1 ,erhält der letZ/te Satz fol-
Fassung: gende Fassung: 

in der Dienstzulagenstufe "Die Dienstzulage 'beträ,gt während der Dauer 
in der (den) 

I I des provisorischen Dienstverhältnisses 113 Sund Verweadungs- 1 2 3 
gruppe(n) nach der·Definrnivstellung 

Schilling 

LI 

I 
1423 

I 
1712 

I 
2002 

in der V erwendun~gruppe W· 3 

L2 1183 1372, 1561 Dienstzeit 

I 
Dienstzulage 

L3 793 957 1120 
Schilling 

29. § 61 Abs. 2 erhält folgende Fa!ssung: 
Jahre 

,,(2) Die Vergütung beträgt je Wochenstunde - 181 
im Monat 6·4 v. H. des Gehaltes .des Lehrers; 10 234 
für die Berechnung dieser Vergütung sind die 16 330 

22 417 Dienstalterszulage (§ 56) und die Dienstzulagen 30 497 
nach § 58 Abs. 2 bis 6, § 59 Abs. 3 bis 5, 7 bis 
12, § 60 Abs. 1 bis 3, 8 bis 10 und § 85 b Abs. 1 in der Vetwendungsgruppe W 2 
und 2 dem Gehalt zuzurechnen." 

in der Dienststufe 

30. Die Tabelle <im § 65 Abs. 1 ed~är:t foLgende in der Dienst- Dienstzeit 
1 I 2 I 3 Fas·sung: zulagenstufe Jahre 

Schilling 
in der Verwendungsgruppe 

I I I I 
in der Gehaltsstufe S 2 I S 1 1 - 465 710 1046 

2 4 710 877 1251 
Schilling 

1 10197 13218 
in der Verwendungs gruppe W 1 

2 10776 14037 Dienstzulage 
3 11355 14855 in den 

Amtstitel 4 11934 15673 Dienstklassen 

5 12513 16491 Schilling 

6, 13520 17310 
7 14527 18380 Gendarmerieleutnant 8 15535 19450 Polizeileutnant 9 16542 20520 KriminalleJ,ltnant 392 10 17549 21590 Justizwachleutnant 

31. Im § 65 Albs. 3 wird der B,etmg von ,,850 S" (Präfekt) 
durch den Betrag von ,,1070 S" ersetzt. Zollwachleutnant 

32. Im § 65 Abs. 4 wird der B,etrag von ,,500 S" Gendarmerieoberleutnant 
durch den Betrag von ,,629 S" ersetZJt. 11 Polizeioberleutnant 

III Kriminaloberleutnant 471 
33. Die Tahelle im § 72 Ahs. 1 'erhäLt follgende IV Justizwachoberleutnant 

Fassung: (Oberpräfekt 3. Klasse) 

I I 
Zollwachoberleutnant 

in der Dienstklasse in der Gehaltsstufe Schilling 

Gendarmerierittmeister 
1 3271 Polizeirittmeister 
2 3459 Kriminalhauptmann 549 

I 3 3648. Justizwachhauptmann 
4 3837 (Oberpräfekt 2. Klasse) 
5 4026 Zollwachrittmeister 

1 4215 Gendarmeriemajor 2 4341 -Polizeimajor 
11 3 4467 V '. Kriminalmajor 612 

4 4592 Justizwachmajor 
5 4718 (Oberpräfekt 1. Klasse) 
6 4844 Zollwachmajor 
1 5145 

36. Die Tabelle im: § 74 .A!bs. 1 ,erihält folgende f 2 5262 
III 3 5379 Fassung: 

4 5496 
I 5 5613 in der Verwendungsgruppe Schilling 

2 5730 
IV 3. 6029 W3 278 

4 6336 W2 325 
5 6643 Wl 371 
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10 365 der Beilagen 

37. § 75 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 44. Im § 79 h werden in Z. 3 die Beträge von 
,,(2) § 29 Ahs. 1 und 4 und § 30 a gelten auch ,,145 S" und ,,174 S" durch drie Beträge von 

für Berufsoffiziere." ,,183 Sec unld ,,219 Sec 'efiSetzt. 

38. Die Tabelle im § 76 Abs. 1 ,erhält folgende 
45. Im § 85 h Ahs. 1 wi'l'd der Betrag von Fa!ssung: 

,,139 Sec <durch den Betrag von ,,175 S" ersetz't. 
Dienstzulage 

in den Dienst· 
Amtstitel klassen 46. Im § 85 d wil'd der Betrag von ,,667 S" 

Schilling 
durch den Betrag von ,,840 S" ersetz,t. 

Fähnrich 315 
47. § 86 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

Leutnant 
,,(2) Ein Beamter, der dem Leutnant des technischen 1m Ahs. 1 um-

Dienstes 392 sebriebenen Personenkl'ei,s 'angehöl't, kann durch 
Leutnant des Wirtschafts- Vorrückung ,die nachstehenden weiteren Gehaks-

dienstes stufenerr,eichen: Militärkapellmeister 

Oberleutnant a) Beamte der AHgemeinen Verwaltung, Wache-
n Oberleutnant des technischen beamte und Berufooffiziere 
III Dienstes 471 aa) in den VerweIlidungsgruppen E, D und W 3 IV Oberleutnant des Wirtschafts-

dienstes 
Militärkapellmeister 1) in der Verwendungs- in der Verwendungs- in der Verwendungs- . 

grupp. E. gruppe D. gruppe W 3. 

Hauptmann 
Dienstklasse III Dienstklasse IV Dienstklasse IV 

Hauptmann des technischen die I S die I S die I S 
Dienstes 549 

Gehaltsstufe Gehaltsstufe Gehaltsstufe 

Hauptmann des Wirtschafts-
10 

I 
4513\ 3 

\ 

6029\ 6 

I 
6950 dienstes 

Militärkapellmeister 2) 11 4581 4 6336 7 7257 

Major 
V Major des technischen Dienstes 612 bb) ~n den Vel'wendungsgru ppen A, H 1, B, 

Major des Wirtschaftsdienstes W 1, H 2, C und W 2 MilitärkapeJlmeister 

1) Nach einer in der Verwendungsgruppe H 2 tat- die Gehaltsstufe 

sächlich zurückgelegten Dienstzeit von 3 Jahren. in der Dienst-
10 I 9 I 7 

2) Nach einer in der Verwendungsgruppe H 2 tat-
klasse 

sächlich zurückgelegten Dienstzeit von 8 Jahren. Schilling 

39. Im § 76 a Abs. 1 werden die Beträ~e von IV I 8486 - -
,,356S", ,,267 S" und ,,178S" durch ,die Beträge V 10422 - -
von ,,448 S", ,,336 S" und ,,224 S" ersetz't. VI 13305 - -

vn 19042 - -
40. Im § 77 Albs. 1 wil'ld der Betrag von ,,295 S" VIII - 25695 -

durch den Betr;lJ'g von ,,371 S" ersetzt. IX - - 31018 

41. Die Tabelle im § 78 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: b) Beamte in handwerklicher Verwendung 

in der Verwendungsgruppe 
in der Dienstklasse III 

H4 I H3 die Gehalts- I I I I I stufe p 1 P2 P 3 P4 P 5 P 6 
in der in der .Dienststufe 

Gehaltsstufe Schilling 

I I I I I I 1 2 3 4 5 6 7 

Schilling 10 6243 6136 6029 4677 4595 4513 
11 6541 6434 6327 4745 4663 4581 

1 2996 3112 3170 3228 3395 - -
2 3049 3165 3223 3281 3511 3574 3638 
3 3102 3218 3276 3334 3627 3690 3754 c) Reichter und 9taalOsanwaItschaftLiche Beamte 
4 3155 3271 3328 3386 3743 3806 3870 
5 3208 3323 3381 3439 3858 .3921 3986 in der I in der Standesgruppe 

Die Ge- Standesgruppe 1 2 I 3 bis 8 
42. Dem § 78 wird angefü~t: haltsstufe Die Ge-

in der !elllten Dienstzu-
,,(3) § 30 a ist auf zeitverpflichtete Soldaten Schilling haltsstufe 

lagenstufe 

anzuwenden. " Schilling 

43. Im § 79 a wird ,der Betrag von ,,756 S" 17 11802 

1
12277 

\ 

12718 18 12050 17 
durch den Betrag von ,,952 Sec ersetzt. 
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cl) Hochschullehrer 

Hochschul- ao. Hochschul .. o. Hochschul-
Die Gehalts- assistenten I profc$soren 

I 
professoren 

18 
19 
20 

stufe 

Schilling 

11 - - 25650 
12 - 17719 -
19 14935 - -

e) Lehrer 

in der Verwendungsgruppe 

Schilling 

8069 10131 11820 12053 12085 14116 - -
8372 10548 12302 12535 12589 14770 18074 20671 
- - - - - - 18955 21628 

f) Beamte des Schulaufsid1:ts'dienstes 

in der Verwendungsgruppe 

Die Gehaltsstufe S 2 I S 1 

Schilling 

11 I 18556 
\ 

22660 

Diese weiteren Geha·ksstufen sind bei der 
Beurteilung .des Anspruches auf eme Dienst
alterszulage außer Betracht zu lassen." 

Artikel II 

Die 1m GehalrsgesC'tz 1956 m ,der Fassung 
des Art. I angefüh1"ten Bezugsansätze gebühren ab 

1. Juli 1972 tm Ausmaß von 91'96 v. H. 
1. Juli 1973 1m AU5maß von 94'64 v. H. 
1. Juli 1974 1m Ausmaß von 97'32 v. H. 
1. Juli 1975 im Ausmaß von 100'00 v. H. 

Artikel III 

(1) Für Beamte 
a) der Dienstkbsse VIII der Verwendungs

gruppe A, 
b) der Dienstklasse VIII .der Verwendungs

gruppen W 1 und H 2 und 
c) der Dienstklasse VII der Verwendungs-

gruppen B, W 1 und H 2, 
die vor dem 1. Jänner 1972 in ,diese DienstklaSISen 
ernannt wurden, kann z'um Ausgl,eich von Här
ten, die 'sich für sie gegenüber Laufbahnen ver
gleich'barer, zwischen ,dem 1. Jänner 1972 und 
dem 15. Feber 1972 beförderter Beamter ergeben 
haben, der für ,die dienst- urud besoLdungsrecht
liche Stellung m der jeweiligen Dienstklasse 
maßgebende Tag vom zU9tändig,en Bundesmini
ster im Einvernehmen mit ,dem Bundeskanzler 
in der Zeit bis zum 30. Juni 1973 mit Wirksam-

keit frühestens vom 1. März 1972 I:1eu festgesetzt 
werden. 

(2) Ebenso kann für Beamte der Dienst
klasse III der Verwendungsgruppen E, D; C, P 6 
bis P 1 sowie W 3 und W 2 und der Dienst
kla'sse IV ·der Verwendung,sgruppen D,' C und 
W 2, die vor dem 1. Jänner 1972 in diese Dienst
klassen ernannt wurden, zum Ausgleich von 
Härten, die s,ich für sie gegenüber Laufbahnen 
vergleichbarer zum 1. Jänner 1972 beförderter 
Beamter ergeben haben, der für .die dienst- und· 
besoldungsrechüiche Stellung maßgebende Tag 
vom zuständig.en Bundesminister im Einverneh
men m}t dem Bundeskanzler in der Zeit bi's zum 
30. Juni 1973 mit Wirrosamkeit frühestens vom 
1. März 1972 neu festgesetz't wenden. 

(3) Die Bestimmungen Ides Ahs. 1 können auf 
Beamte, die zwischen dem 1. Jänner 1972 und 
dem 15. Feber 1972 in die Dienstklasse VIII 
der Verwendungsgruppen A, W 1 und H 2. oder 
in die Dienstklasse VII ,der Verwendungs
gruppen B, W 1 und H 2 ernannt wurden, 
angewendet werden, wenn sich für sie unter ,der 
Annahme einer B~förderung vor dem 1. Jänner 
1972 eine Verhesserung nach Iden Grundsätzen 
des Abs. 1 ergeben würde. 

(4) Bei Beamten, auf die Albs. 2 anzuwenden 
ist und die mit 1. Juli 1972 in eine höhere Dienst
kla'sse befördel"t werden, kann aus Anlaß dieser 
Beförderung und mit deren Wirksamkeit vom 
zuständig.en Bundesmini9ter im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler ,die be901dungsrechtliche 
Stellung unter Bedachtnahme auf Ahs. 2 günstiger 
festgesetzt werden, als sich dies aus § 33 des 
Gehaltsgesetzes 1956 er,gi:bt. 

Artikel IV 

Soweit für einzelne Gruppen von Beamten 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes
gesetzes eine günstigere Regelung·für die Abgel
tung von überstunden besteht, als in den §§ 16 
und 17 des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung 
des Art. I Z. 3 vorgesehen ist, bleiben diese 
Regelungen in Geltung. 

Artikel V 

(1) Für die Zeit vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes ist die Gewährung von Mehr
l'eistungsvergütungen für Leistungen, die über 
das vorgeschriebene Ausmaß der Arbeitszeit 
hinausgehen, ausgeschlossen. 

(2) Für Beamte, für die auf Grund der Art 
ihrer dienstlichen Verwendung die Erlassung 
eines Dienstplanes gemäß § 28 Abs. 5 der Dienst
pragmatik vorzunehmen ist, sind die Bestim
mungen des § 18 des Gehaltsgesetzes 1956 in der 
vor dem Inkrafttreten des Art. I Z. 3 geltenden 
Fassung so lange weiter anzuwenden, bis die im 
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12 365 der Beilagen 

§ 28 Abs. 5 der Dienstpragmatik vorgesehenen 
Verordnungen in Kraft treten. 

Artikel VI 

(1) Die nach den Bestimmungen des Gehalts
gesetzes 1956 in der vor dem Inkrafttreten des 
Art. I geltenden Fassung gewährten laufenden 
Nebengebühren sind so lange weiter auszuzahlen, 
bis nach den Bestimmungen der §§ 15 bis 20 a 
des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des 
Art. I Z. 3 über den Anspruch oder die Gewäh
rung von Nebengebühren entschieden wurde. 

(2) Die gemäß Abs. 1 weiter ausgezahlten 
Nebengebühren sind auf die nach den §§ 15 bis 
20 ades Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des 
Art. I Z. 3 für die gleiche Zeit gebührenden oder 
gewährten Nebengebühren anzurechnen. 

(3) Die nach § 18 des Gehaltsgesetzes 1956 in 
der vor dem Inkrafttreten des Art. I Z. 3 gel
tenden Fassung im Ausmaß von Vorrückungs
beträgen gewährten Nebengebühren für eine der 
im § 30 a Abs. 1 umschriebenen Leistungen 
gelten ah ,dem Inkraf.t!treten des Al"t. I Z. 5 als 
Verwendungszulage im Sinne des § 30 ades 
Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des Art. I 
Z. 5. Wurden 'solche ZulaJg,en jedoch nicht aus 
einem der im § 30 a Abs. 1 angeführten Gründe 
gewährt, so gelten sie als pauschalierte Ver
gütung von überstunden. 

(4) Die nach den bisherigen Bestimmungen 
den Bediensteten der Post- und Telegraphen
verwaltung gewährte Belastungszulage ist mit 
dem Inkrafttreten des § 30 des Gehalts
gesetzes 1956 in der Fassung des Art. I Z. 5 
einzustellen. 

Artikel VII 

(1) Es treten in Kraft: 
1. A·rt. I Z. 1 bis 3, 5, 29, 34, 37, 42 und 

die Art. IV Ibrs VI mit 1. Dezember 1972; 
2. die übrigen Bestimmungen dieses Bundes

gesetzes mit 1. Juli 1972. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes
gesetzes können rückwirkend mit dem Tag in 
Kraft treten, mit dem die gesetzlichen Bestim
mungen, auf Grund derer sie erlassen wurden, 
in Kraft treten. Abänderungen solcher Verord
nungen können mit Rückwirkung um höchstens 
drei Monate vor ihrer Kundmachung erlassen 
werden. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist, soweit darin nichts anderes bestimmt ist, 
jeder Bundesminister insoweit betraut, als er 
oberste Dienst!behörde ist. Im Bereich der Kanzlei 
Ides Präsidenten ,des N a!tionalntes ist der Präsi
dent des' Nationalrates mit der Vollzliehung 
betraut. 
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